


1. Bestattungen, deren Kosten von der 
Sozialbehörde übernommen werden

Angehörige, die finanziell nicht in der Lage sind,  
die Bestattungskosten für einen verstorbenen 
Menschen zu tragen, können beim Sozialamt einen 
Antrag auf teilweise oder vollständige Kostenüber-
nahme stellen.
Bestattungsart und Beisetzungsort richten sich 
nach den Wünschen des oder der Verstorbenen 
bzw. der Hinterbliebenen. 
Sie sind dem Grunde nach frei wählbar.
Das Sozialamt prüft jedoch, ob alle entstandenen 
Kosten als im Sinne des Gesetzes „erforderlich“ an-
zusehen sind und damit vollständig von dort über-
nommen werden können. Außerdem wird geprüft, 
ob die Hinterbliebenen aufgrund ihrer Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse, insbesondere aber aus 
dem Nachlass, die Kosten ganz oder teilweise allein 
tragen können.
Zu den erforderlichen Kosten gehören u.a. die Kos-
ten für eine schlichte Erd-, Feuer- oder Seebestat-
tung, für eine einfache Trauerfeier und die preiswer-
testen Gebühren des jeweiligen Friedhofes. 
In Flensburg können derzeit die Kosten für eine 
namentliche Urnenbeisetzung im Rosarium auf dem 
Friedenshügel oder im entsprechenden Grabfeld 
auf dem Friedhof Adelby ebenfalls als erforderliche 
Kosten anerkannt werden.

2. Bestattungen, deren Kosten von der 
Ordnungsbehörde übernommen werden 

Eine ordnungsbehördliche Bestattung umfasst alle 
notwendigen Schritte für eine schlichte Feuerbe-
stattung. Dabei gibt es zwei Handlungsweisen:

a)	Wenn Sie keine Angehörigen haben, kümmert 
sich die Ordnungsbehörde um die Bestattung. 
Haben Sie im Vorwege schriftlich festgehalten, 
dass Sie eine namentliche Beisetzung wün-
schen, wird dieses durch die Ordnungsbehörde 
berücksichtigt.  
Die namentliche Urnenbeisetzung erfolgt im 
Rosarium auf dem Friedenshügel Flensburg.

b)	Wenn Sie Angehörige haben, diese aber nicht 
in der Lage sind die Bestattung innerhalb der 
Bestattungsfrist (9 Tage) zu veranlassen, wird 
die Bestattung durch die Ordnungsbehörde in 
Auftrag gegeben.  
Auch hierbei wird Ihr Wunsch auf eine nament-
liche Urnenbeisetzung im Rosarium auf dem 
Friedenshügel berücksichtigt.

Die durch die Bestattung entstandenen Kosten 
werden anschließend von Ihren Angehörigen (Hin-
terbliebenen) durch die Ordnungsbehörde zurück-
gefordert. 
Ihre Hinterbliebenen können im Sozialamt, Abtei-
lung Soziale Sicherung, einen Antrag auf Übernah-
me der Bestattungskosten stellen (s. Abschnitt 1)

 
Einleitung
In Flensburg soll jeder Mensch seinem eigenen 
Wunsch bzw. dem Wunsch seiner Hinterbliebenen 
entsprechend beigesetzt werden.

Jeder kann zu Lebzeiten eine Vorsorge für die eige-
ne Bestattung treffen. Informationen dazu gibt es bei 
den Friedhofsverwaltungen und bei Bestattungsun-
ternehmen.
Ist dies nicht geschehen, haben grundsätzlich die 
Hinterbliebenen oder eine von dem verstorbenen 
Menschen zu Lebzeiten beauftragte Person oder 
Einrichtung (z.B. durch Bestattungsvertrag) für die 
Bestattung zu sorgen. 

Die Hinterbliebenen können einen Bestatter frei aus-
wählen, es sei denn, dies wurde durch einen Bestat-
tungsvertrag geregelt.
Für eine Kostenübernahme kann bei Bedarf ein 
Antrag beim Sozialamt gestellt werden (siehe nach-
folgenden Abschnitt 1).

Sind am Sterbeort keine Angehörigen oder Freunde 
bekannt, die eine Bestattung regeln könnten, wird 
das Ordnungsamt eingeschaltet (siehe nachfolgen-
den Abschnitt 2).
 


